
 

 

Vollmacht 

Hiermit erteile/n ich/wir, 

 

der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht Martina Comberg 

Tonberg 15 (Alter Güterbahnhof) in 24113 Kiel 

in Sachen 

 

wegen 

 

Vollmacht 

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurück-
nahme von Widerklagen. 

2. zur Vertretung bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art und allen sonstigen Verfahren im Zu-
sammenhang oder aus Anlass der vorgenannten Sache. 

3. zur Begründung, Änderung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegen-
nahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) und sonstigen Erklärungen im Zusam-
menhang oder aus Anlass der vorgenannten Sache. 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art, z.B. Arrest 
und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden 
besonderen Verfahren, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insol-
venz- und vergleichbare Verfahren über das Vermögen des Gegners. 

Die Vollmacht umfasst die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, Rechtsmittel einzule-
gen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch 
Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den 
Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Be-
träge entgegenzunehmen, im Zusammenhang oder aus Anlass der vorgenannten Sache Akteneinsicht zu neh-
men und Auskünfte einzuholen, sowie die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervoll-
macht). 

 , den  
 

Ort, Datum 
 
 

  

Unterschrift 
 
 

 Unterschrift 

Name in Druckschrift  Name in Druckschrift 

 

Zustellungen bitte nur  
an die Bevollmächtigten! 


